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dieser Verträge, der nicht als 
Außenhandelsliefervertrag charakte
risiert wird, d. h. im wesentlichen 
der Vertrag zwischen Partnern aus 
Staaten unterschiedlicher sozialöko
nomischer Ordnung. Partner des A. 
sind auf der Seite der DDR die 
staatlichen Außenhandelsbetriebe so
wie andere Betriebe bzw. Unter
nehmen, denen die Durchführung 
von Außenhandelsaufgaben im Rah
men des —> Außenhandelsmono
pols der DDR übertragen wurde. 
Wer der andere Partner sein kann, 
bestimmt sich nach der Gesetzgebung 
des Partnerstaates. Die A. werden 
gewöhnlich im Rahmen zwischen
staatlicher Abkommen, wie Han
delsabkommen, Zahlungsabkommen
u. a., abgeschlossen.

Außenhandelsliefervertrag: Ver
trag zwischen Außenhandelsorganisa
tionen und den zur Teilnahme am 
Außenhandel berechtigten Unter
nehmen von sozialistischen Staaten 
über die zwischenstaatlich koordi
nierte Lieferung eines Erzeug
nisses gegen Entgelt. Die Lieferung 
hat die gleichzeitige Übertragung des 
Eigentumsrechts in das gesellschaft
liche Eigentum des importierenden 
Staates zum Inhalt. Die Bezahlung 
erfolgt auf dem Wege internationaler 
Verrechnung über die Internationale 
Bank für wirtschaftliche Zusammen
arbeit in transferablen Rubeln. Im 
Rahmen der rechtlichen Regelung 
sozialistischer Weltwirtschaftsbezie
hungen dient der A. u. a. der Reali
sierung der -> internationalen Spe- 
zialisierungs- und Kooperationsver
träge. Seine Regelung ist mit der 
der Außenhandelsmontageverträge, 
der Außenhandelskundendienstver
träge u. a. synchronisiert. Der A. ist 
dem innerstaatlichen Liefervertrag 
verwandt, unterscheidet sich aber 
durch wesentliche Besonderheiten 
von ihm, die sich letztlich darauf 
zurückführen lassen, daß der A. der 
Verbindung der Reproduktionspro
zesse zweier souveräner sozialisti

scher Staaten dient. Die rechtliche 
Regelung des A. erfolgt durch inter
national einheitliche direkte Spezial
normen, die in zwischenstaatlich ge
schaffenen Rechtsnormen, sogenann
ten Allgemeinen Lieferbedingungen, 
enthalten sind. Das wichtigste 
Normenwerk dieser Art sind die 
Allgemeinen Lieferbedingungen des 
RGW. Sie regeln hauptsächlich den 
Abschluß des A., die Hauptpflichten 
der Vertragspartner und deren mate
rielle Verantwortlichkeit bei Verlet
zung ihrer wechselseitigen Verpflich
tungen. Bezüglich solcher Fragen, die 
in ihnen nicht oder nicht erschöpfend 
geregelt sind, ist auf Grund der ent
sprechenden Bestimmungen der All
gemeinen Lieferbedingungen das all
gemeine Zivilrecht des Verkäufer
landes oder sein spezielles Außen
handelsgesetzbuch (z. B. CSSR) an- 

’zuwenden; etwaige Streitigkeiten aus 
dem A. werden durch die Außen
handelsschiedsgerichte der an der 
Lieferung beteiligten sozialistischen 
Länder entschieden. -» Außen
handelskaufvertrag

Außenhandelsmonopol : ökonomi
sches und politisches Herrschafts
instrument des sozialistischen Staates 
zur Organisierung des Außenhandels 
als einer Schlüsselstellung in der 
sozialistischen Volkswirtschaft. Das 
A. beinhaltet die zentrale Leitung 
des Außenhandels durch ein speziel
les Staatsorgan, den Abschluß und 
die Erfüllung von Export- und Im
portverträgen durch die speziell dazu 
berechtigten Wirtschaftseinheiten so
wie die Planung, Durchführung und 
Kontrolle des Außenhandels auf der 
Grundlage der staatlichen Aufgaben 
und Planauflagen. Das A. ist eine 
gesetzmäßige Erscheinung der sozia
listischen Revolution. Es trägt der 
Vergesellschaftung der Produktions
mittel, der wachsenden Konzentra
tion und Zentralisation der For
schung, Entwicklung und Produktion, 
dem Erfordernis der einheitlichen 
Planung des gesamten Reproduk-
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